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Name, Vorname: Amts- / Dienstbezeichnung: 

Dienststelle: 
An die 
Zentrale Universitätsverwaltung 
Dezernat 5 
Seminarstraße 2 
69117 Heidelberg 

Erklärung und Abrechnung über genehmigungs- und anzeigepflichtige Nebentätigkeiten (§ 8 LNTVO) 
für das Jahr  
Bei Bedarf bitte mehrere Vordrucke verwenden. 

Erklärungsteil: Von allen Bediensteten auszufüllen, die eine Nebentätigkeit ausgeübt haben      Abrechnungsteil: Nur von Bediensteten auszufüllen, die eine 
Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst ausgeübt haben 

1 

Lfd. Nr. 

2 

Bezeichnung der 
Nebentätigkeit und 
der/des 
Auftraggebers/ 
Auftraggeberin 

3 

a) Anzeige am
b) Genehmigung
erstellt am

4 

Zeitliche 
Inanspruchnahme 
durch die 
Nebentätigkeit 

5 

Dauer der 
Nebentätigkeit 
von - bis 

6 

Inanspruchnahme-
genehmigung für 
a) Personal
b) Material
c) Einrichtungen

7 

Vergütung 

8 

Tagegelder und 
Übernachtungsgelder 

9 

Absetzungen: 
a) Fahrtkosten
und sonstige
Aufwendungen
b) entrichtete
Nutzungsentgelte

10 

Von den Beträgen in Spalte 7 und 8 
wurden bereits abgeliefert 
a) Betrag
b) Datum
c) Empfänger*in

Ich versichere pflichtgemäß die Vollständigkeit und Richtigkeit der vorstehenden Angaben. 
Ort, Datum  Unterschrift: 
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